
Einsicht in eine behördliche Bauakte der Stadt 
Weinheim 

nach § 29 Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
 
Name, Adresse und ggf. abweichende Rechnungsanschrift: 
 
____________________   ____________________ 
 
____________________   ____________________ 
 
____________________   ____________________ 
 
Kontaktmöglichkeit (E-Mail Adresse, Telefon- oder Handynummer): 
 
 

 
 

Straße und Hausnummer des Gebäudes: 
 

________________________________________ 
 

 
 
Begründung des berechtigten Interesses, in die behördliche Akte Einsicht zu nehmen: 
 
 

 
 

 
 

 
Zur Einsicht ist ein Eigentumsnachweis und ggf. eine Vollmacht des Eigentümers 
vorzulegen. 
Die Akteneinsicht erfolgt in den Räumlichkeiten des Amtes für Baurecht und Denkmalschutz. 
Dies kann aus organisatorischen Gründen nur montags und donnerstags zu den 
Sprechzeiten erfolgen.  
 

Gebührenberechnung (wird vom Amt ausgefüllt): 
 
Akten beziehen         20 EUR 
 
Anzahl der Kopien: _____ je 0,50 EUR (DIN A4)     ______ 
 
   _____ je bis 10 EUR (abhängig von Größe der Pläne) ______ 
 
Summe:          ______ 
 

 
 
 
 
______________________ 
Datum, Unterschrift 
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